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Geschäftstätigkeit 

 Organisation von Live-Auktionen auf denen Immobilien aller Art versteigert werden 

 gegründet 1984 in Berlin, 1998 Umwandlung in eine AG,  Marktführer in Deutschland  
 ca. 30 Live-Auktionen pro Jahr im vierteljährlichen Turnus 

 Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern 

 Einlieferer: private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute,  

    Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften,  
 auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen 

  Abwicklung der Geschäfte direkt vor Ort nach dem Zuschlag 

 Flächendeckende Präsenz mit 4 regionalen Tochtergesellschaften 

 erfolgreiche permanente Online-Auktionen seit 2004 

 derzeit insgesamt 100 Mitarbeiter  
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Sächsische 

Grundstücksauktionen AG 

Plettner & Brecht 

Immobilien GmbH 

Norddeutsche  

Grundstücksauktionen AG 

Deutsche Internet  

Immobilien Auktionen GmbH 

Westdeutsche  

Grundstücksauktionen AG 

 

Deutsche  

Grundstücksauktionen AG 

---- 
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 Rechtliche Grundlagen 
  

VersteigererVO 
GewerbeO 

BGB 
BeurkG 

Landesrechtliche Bestimmungen 
Urteile 
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§ 1  Der Versteigerer darf nur aufgrund eines schriftlichen Vertrages versteigern.    

      Dieser muss mindestens enthalten: 
 

      1. Name und Anschrift des Auftraggebers 
 

         2. Bezeichnung der einzelnen zur Versteigerung bestimmten Sachen 
 

         3. Höhe des vom Auftraggeber zu zahlenden Entgelts 
 

         4. Beträge, die der Auftraggeber als Kosten und Auslagen zu zahlen hat 
 

         5. Betrag, den der Auftraggeber dem Versteigerer zu zahlen hat, wenn er den 

        Auftrag ganz oder teilweise zurücknimmt 
 

         6. Angaben darüber, 

                  a) wie lange der Auftraggeber an den Auftrag gebunden ist, 

                  b) ob und welche Mindestpreise festgesetzt werden 

Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen (Versteigererverordnung) 
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§ 2  Der Versteigerer hat bis spätestens zwei Wochen vor der Versteigerung ein 

            Verzeichnis der zu versteigernden Sachen anzufertigen. 

 

§ 3  (1)  Der Versteigerer hat jede Versteigerung spätestens zwei Wochen vor dem 

                     Versteigerungstermin der zuständigen Behörde sowie der Industrie und 

                     Handelskammer schriftlich anzuzeigen.    

                                                                                                        

        (3) Keine der Versteigerungen darf die Dauer von sechs Tagen überschreiten. 

                     Insbesondere bei Grundstücksauktionen, sind Ausnahmen zulässig. 

Versteigererverordnung 
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§ 4  Der Versteigerer hat für die Dauer von mindestens zwei Stunden      

  Gelegenheit zur Besichtigung des Versteigerungsgutes zu geben. 

 

§ 7  Der Versteigerer darf den Zuschlag erst erteilen, wenn nach dreimaligem 

      Wiederholen des Höchstgebots kein Übergebot abgegeben wird. 

 

. 

Versteigererverordnung 
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(1)   Wer gewerbsmäßig fremde Grundstücke versteigern will, bedarf der 

       Erlaubnis der zuständigen Behörde. 

Gewerbeordnung §34 b (Versteigerergewerbe) 

Versagungsgründe 
Unzuverlässigkeit 
 

- Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe in den letzten fünf Jahren vor Antragsstellung 
 

- fortgesetzte Verletzung steuerlicher oder sozialversicherungsrechtlicher Pflichten. 
 

Ungeordnete Vermögensverhältnisse 
   

- über das Vermögen des Antragstellers ist  das Insolvenzverfahren eröffnet  
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(6)  Dem Versteigerer ist verboten, 

 

      1.  selbst oder durch einen anderen auf seinen Versteigerungen für sich zu bieten 

  oder ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen, 

 

  2.  Angehörigen oder seinen Angestellten zu gestatten, auf seinen Versteigerungen 

  zu bieten oder ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen, 

 

      3. für einen anderen auf seinen Versteigerungen zu bieten oder ihm ein anver- 

  trautes Versteigerungsgut zu kaufen, es sei denn, dass ein schriftliches Gebot 

  des anderen vorliegt. 

Gewerbeordnung § 34 
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Die Versteigerungen müssen öffentlich durchgeführt werden, um zum Beispiel im 

Interesse eines Pfandgläubigers einen möglichst hohen Preis zu erzielen. 

 

Zudem muss sich der jeweilige Eigentümer des Versteigerungsgutes darauf verlassen 

können, dass seine Interessen bei einer Versteigerung besonders qualifiziert 

wahrgenommen werden. 

Öffentliche Bestellung als Versteigerer nach §34 b GewO 
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   1.  Der Bewerber ist bereits Versteigerer, besitzt also die Erlaubnis nach  

       § 34 b Abs. 1 GewO. 
 

   2.  Der Versteigerer muss durch fundiertes Recht- und Fachwissen, große Berufserfahrung 

       (mindestens 5 Jahre) und besondere Vertrauenswürdigkeit hervorragen. 

    

  Fachkenntnisse: Erfahrungen hinsichtlich Eigenschaften, Qualität und Preise des 

                                     Versteigerungsgutes, Marktpreise und -gegebenheiten    

  

           In der Regel erfolgt die Überprüfung durch ein sachkundiges Fachgremium bei der IHK. 

           Sie besteht aus zwei Teilen - dem praktischen Teil und dem Rechtsteil.  
 

. 

 
    

Voraussetzungen der öffentlichen Bestellung 
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Landgericht Berlin (Beschluss 86/T 77/95) 

 (…) ist entscheidend auf den bei der  Versteigerung erzielten Preis 

abzustellen. Denn eine privatrechtliche  Versteigerung, jedenfalls 

wenn sie derart vorbereitet ist, dass eine Vielzahl von 

Interessenten angesprochen worden sind und an der 

Versteigerung teilgenommen haben, gehört zum gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr. Der dabei erzielte Preis lässt den Rückschluss zu, 

dass er dem Verkehrswert entspricht. 
 

  (ebenso KG, Beschluss vom 11. Mai 1993 – 1 W 5775/92 – S.5) 
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1) Verwaltungsvorschrift zur kommunalen Grundstücksveräußerung des 

    Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
 

 

 § 8 b) Auktionshaus 

 

 Die Grundstücke sollen bei einem bekannten und bewährten Auktionshaus eingeliefert 

werden, das eine der Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen 

entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Auktion sicherstellt.  
 

 Bei solchen Auktionshäusern besteht in der Regel die Gewähr, dass der erzielte Preis 

dem Verkehrswert des versteigerten Grundstücks entspricht. 

Landesrechtliche Bestimmungen 
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2) Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften der 

    Gemeinden des Landes Brandenburg 

 

§ 2  (1)   Die Veräußerung von Grundstücken ist genehmigungsfrei, wenn der   

    Erlös dem vollen Wert entspricht. 

 

       (3)   Der volle Wert gilt als nachgewiesen 

      

              3.  durch das Höchstgebot in einer durch einen öffentlich      

     bestellten und vereidigten Versteigerer auf Grund der      

     Versteigererverordnung durchgeführten Versteigerung. 
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3) Durchführungserlass zum Genehmigungsverfahren nach § 57 der  

    Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 

 § 3.2.4. Auktion 
 

 Die Veräußerung eines kommunalen Grundstücks ist auch durch Auktion möglich.  
 

 Als Auktionator ist ein öffentlich bestellter oder vereidigter Grundstücksversteigerer 

 einzuschalten. 
 

 Das Auktionslimit (Mindestgebot) ist nach Würdigung der Marktsituation unter 

Zuhilfenahme der Sachkunde des Auktionators zu vereinbaren. 
 

 Der volle Wert selbst wird erst durch Erteilung des Zuschlags an den Höchstbietenden 

 ermittelt. 
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Auktionsablauf 

 

Von der Einlieferung bis zum 

Verkauf der Immobilie 



Am Anfang steht das Objektangebot. 

Bieten Sie uns das zu verkaufende 

Objekt zur unverbindlichen und 

kostenlosen Einschätzung an.  

 

Sofern Sie Unterlagen haben (Gutachten, 

Pläne, Mieterlisten, Schlüssel, Fotos) 

sind diese natürlich hilfreich. 

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG 
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Bewertung und Einlieferung 

Unsere Mitarbeiter besichtigen die Objekte, 

erstellen eine präzise Analyse und erörtern 

im Bewertungskreis ein marktgerechtes 

Auktionslimit (Startpreis), das dem Einlieferer 

mitgeteilt wird. 

 

Bei Einverständnis wird auf dieser Basis der 

Einlieferungsvertrag für die Auktion geschlossen. 

(siehe § 1 VerstVO) 
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Präsentation im Katalog 

Darstellung der Objekte in Bild 

und Text in einer gedruckten 

Auflage von 65.000 Stück. 

(siehe § 2 VerstVO) 

 

Weitere 38.000 Kunden erhalten 

den Katalog elektronisch per E-Mail. 

 

Insgesamt rd. 200.000 Leser laut 

Mediaanalyse. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Die Objekte werden bundesweit 

in regionalen und überregionalen 

Zeitungen vorgestellt, auf 

branchenbezogenen Internetseiten 

beworben und von einer  

PR-Agentur medienwirksam 

betreut. 
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Werbung an den Objekten 

Jedes Objekt wird mit einem 

farbigen Plakat versehen, 

welches auf die Auktion 

hinweist und die wichtigsten 

Angaben zur Auktion des 

Objektes enthält. 
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Objektunterlagen und Besichtigung 

Interessierte Kunden haben 

die Möglichkeit, weiterführende 

Informationen zu erhalten und 

die Objekte vor den Auktionen 

zu besichtigen. (§4 Verst.VO) 
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Bietungsphase 

Möglichkeiten der Teilnahme 
 

 schriftliche Gebote 

 telefonische Gebote 

 persönliche Teilnahme 
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Zuschlag 

Der Zuschlag wird nach dreimaligem Auf- 

ruf dem Meistbietenden erteilt. (§7 VerstVO)  

 

Gemäß §156 BGB ist dadurch der Vertrag 

zustande gekommen. 

 

( § 156 BGB „Bei einer Versteigerung kommt 

der Vertrag erst durch den Zuschlag 

zustande“ )  



 

Das Kaufgeschäft bedarf der notariellen 

Beurkundung gem. § 311 b BGB.  
 

Unmittelbar nach der Zuschlagserteilung an Ort 

und Stelle bestehend aus: 
 

Allg. Versteigerungsbedingungen, Kaufvertrag: 

Teil 1 Zuschlag, Teil 2 weitere Erklärungen, 

Auslobungstext (besondere Bedingungen des 

einzelnen Objektes) 
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 § 17 Abs. 2 a  BeurkG : zwischen Versand des Vertragsentwurfes durch den Notar 

und der Beurkundung müssen zwei Wochen liegen. 

 

 Aber: Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des 

 Deutschen Bundestages im Gesetzgebungsverfahren: 

 

 Freiwillige Grundstücksversteigerung ist eine begründete Ausnahme, weil zwei 

Wochen vor der Beurkundung niemand wissen kann, wer den Zuschlag erhält und 

ob es sich bei dem zu beurkundenden Rechtsgeschäft um einen 

Verbrauchervertrag handeln wird. 
 



Rundschreiben der Bundesnotarkammer: 

 

Beurkundung des Zuschlags kann auch bei Verbraucherverträgen sofort 

erfolgen.  

 

In allen Fällen von Verbraucherverträgen wird seither der Zuschlag 

beurkundet, bei allen anderen Zuschlägen erfolgt weiterhin eine 

Kaufvertragsbeurkundung unter Abbedingung von § 156 BGB. 
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Die Auktion bietet dem Insolvenzverwalter damit besonders 

günstige Vertragsbedingungen: 

 

Der Käufer - auch als Verbraucher - ist sofort vertraglich gebunden. 

 

Der einliefernde Insolvenzverwalter kann - falls erforderlich - einen 

Genehmigungsgvorbehalt  vereinbaren: 
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„Der Kaufvertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 

Zustimmung des Gläubigerausschusses bzw. der Gläubiger-

versammlung im Insolvenzverfahren. Der Kaufvertrag wird erst mit 

Erteilung dieser Zustimmung endgültig wirksam (aufschiebende 

Bedingung). Der Kaufpreis, mit Ausnahme der Bietungssicherheit, 

braucht erst einen Monat nach Zustimmung und deren Zustellung an 

den Ersteher hinterlegt zu werden. Die Zustimmung bzw. deren 

Verweigerung werden durch eine schriftliche Erklärung des 

Insolvenzverwalters gegenüber dem den Kaufvertrag beurkundenden 

Notar, dass die Zustimmung erteilt bzw. verweigert wurde, 

nachgewiesen.“ 



DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG 

Pro Contra 

Hohe Erfolgsquote 
 

Wegfall von langwierigen Kaufvertrags-

verhandlungen 
 

Hohe Publizität, breite Verkehrskreise werden 

angesprochen 
 

Objektives Verkaufsverfahren; KP = Vwt. 
 

Insolvenzobjekte als solche nicht erkennbar 

Kosten für Verkäufercourtage 
 

Normierte Versteigerungs-/  

Vertragsbedingungen 
 

ABER: Individuelle Gestaltung 

im Auslobungstext möglich 

Pro und Contra zur Auktionseinlieferung 
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Veräußerer 
 

 Courtage gemäß individueller Vereinbarung, Normalfall: 

 

 unter € 50.000 Auktionslimit  = 11,90 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis 

 

 über € 50.000 Auktionslimit = keine Courtage bei Verkauf zum Limit 

darüber hälftige Teilung, bis die Courtage 6 % vom Gesamterlös erreicht 
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2013/14 haben wir bisher für 18 

verschiedene Insolvenzverwalter 

insgesamt 45 Objekte  

für rd. € 2.165.000 

versteigert. 

Referenzen: z.B. White & Case,  

Hilgers & Partner 

RA’e Henningsmeier 
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Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr 

Interesse und freuen uns auf eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit 


